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l"Beiblatt B~iblatt zur Parlamentskorrespcndenz 'i5'~ Juli' 1~55 

\ 

Anfragebeantwortunß 

1>1e Abg~ M a r k und Genossen haben am 15 "Juni an den BW+d,e$­
minister für die Auswärtigen Angelegenheiten eine Anfrage. betreffend 4-uf­
nahme von Bisto~iker~, Sozialp,olitikel'n, Staatswissenschaftlern un~ Y9lks­
wirtsohaftlern ~n den Auswärtigen Dienst, geri~htet. 

In B~a.r.t:.ortung dieser Anfrage teilt Bun<iesm.,~niste.r fti,r die 

Auswärt~en Ang~lagenheften Dipl.-I~. Dr. ~ i g 1 folgendes mit; -
In d~r DtenstzweigeverordnUll8 (:SGB1.Nr.14/1948) wirg, _e.le "eBon­

deresAnItellungJerfordernis für den H~heren Auswärtigen Dienst die Vollen-
- ' .--, 

dung der 7eohts- und staatsw1ss~nschaftlichen Stu~ien o~er die Voll'~dUng 
, ' .... ,' , 

aer St~dlen an der Hoohscnule !Ur Welthandel d~rch das Doktorat d~~ ~n4ela~ 
wi •• ensehaften festgesetzt. 

In Anwendung dieser gesetzlichen Bestimmung wUrd.en in: den li~h,ren 

AuaYlf,rt1gen Dien$t n~oht hur J1lJ'1sten.sondern - soweit geeignete Be!~r,,~en 
yozlege!'1- auoh Doktoren der Ha.ndel.wissensohaften li'ingestellt. ., 

, . . 

l)a.~ Bundeskanzleramt, Auni:.'tige Angelegenheiten, ha~ dal'f1l:)I~r 
• 'I - i 

hUsaus. wenn es im Interesse des D~'I1~te. ~elegen war,. von der Aus~luh.b&stimInung 
des- § 12 de~ Dienstzweigeverordnung Gebrauoh gemaoht und. mit Genehm1gu.ng 
der. j\U\4 •.• reg1eJD,lng Bewerber in den 1l6heren Auswärt1ge~ Dienst eing'estellt. 
41. n1eht oben erwähntes Anetellungserfordernis erfüllten. wenn gle~ohgee1gnete 
Bewerbe», die allen EJ...fordernissen entspraohen, nicht vorhanden Vl~t,J:i. 

, Im Höheren: Auswärtigen »l.net sind daher derzeit <nioht.rik Juristen 
'. \ , . " i . 

und ~6ktorend~:pBandelswissenl!lCha1"ent"ondern a.uch Absolventen ~de~er 
akademimcherSt~~ienriohtungen,in einea Fall sogar ein ~eamter oh~~ ~bge­
schlossenes ~och$dhulstudium ~esch!tt1gt. 

Eine vermehrte Einste11ung von Spezialisten in den lI~herenAuSwärti ... 
gea Dienst' z~ Verstärli.ung des ttUlture11en Dienstes bei de~ österrei~hisoh~n 

, • • , '. " '.~ '.~ 'e " .",:_. ' 

Vertretungsbehö~den im Ausland ist insofern Uberholt, als die Wahrn~~ der . 
kul~ellen Angelegenheiten österreiohs .im Ausland naoh 'dem Bund~Sf_.. . 
gesetz 1955 nünmehr in d~e Zustä.ndigk~it des B.unde81l\inisteriumsfArTJn1;~:t'richt 

, , . ' , ~ . 

fällt, welohes die bereits bestehenden Ul}d nooh zu errichtenden öBt~:rreioh~ 
sehen Kultur~Instituteim.Ausland personell zu beaetzen hat. 
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# 2.Beiblatt 5. Juli 1955 

Es wäre zweifellos, begrüssenswert, wenn dem Auswärtigen Dienst 

Beamte mit Speeialstudien zur BearbeitUng von sozjalen, wirtschaftliohen 
und aniieren Angelegenheiten: in grc;sserer Anzahl zur Verfiigungstiinden. 

Dies würde jedoch einen gegenüber d~ gegenwärtigen status bedeuten<l 

erhöhten Personal stand bedingen, da diese Spezialisten nicht universell 
verWendbar _wären, wie dies h~ute von jedem Beatnten des Höheren Auswärtigen 
Dienstes e~a.r'tet werden muss; iun: ihn in gleioher Weise' für jede Funkt1o~ 
in der Zentrale des Auswärtigen Dienstes 9der bei jeder beliebigen Ver­
tretungsbeh8~de iin Ausland einsetzen zu können. Es wird Sache der näonsten 
BUdgetverhandl'tlf'lgen sein, ,auf eine Postenvermehrung für den Höheren Aus-, 
wärtigen Dienst auoh unter de. Gesichtspuhkt der v~rmehrten Einstellung von 

Spezial+sten das besondere Augenmerk zu lenken. 
Wenn gegenwäetig der Grossteil der Dienstposten des ,Höheren Aus~ 

wärtigen Dienstes von Juristen besetzt ist, so findet dies seine Erklärung 
nioht nur in der TatsaChe, dass die Zahl der Juristen-Bewerber stets die 
überwiegende Mehrheit ausmaoht, sondern auoh in der Notwendigkeit, ,den 
Vertretungsbehörden im Ausland, die infolge der äusserst knappen Personal­

lage in den meisten Fällen nur mit einem oder zwei Konzeptsbeamten besetzt 
-

sind, J-qrlsten z~uteilen, da erfe.hrungsgemäss bis zu 80 Prozent der bei 

den Vertretungsbehörden anfallenden Agenden zur Bearbeitung juristisohe 
Ausbildung erforderno 

Trotz des auch gegenwärtig sta.rken Andranges sehr gut qualifizierter 

Juristen wird das Bundeskanzleramt, Auswärtige A1'lgelegenheiten', auch in 

Hinkunft einen besser geeigneten Bewerber, mit Hochschulstudium an einer. 

anderen Fakultät unter Anwendung der obengenannten Ausnahmebestimmung vor~ 

ziehen~ wenn es das dienstliohe Interesse erfordert," 

-.-.-~ .... 
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